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Unterrichtung
durch die Bundesregierung

Bericht der Bundesregierung über die Dynamisierung der 
Leistungen der Pflegeversicherung

Bundesministerium Berlin, 4. Dezember 2020 
für Gesundheit

An den 
Präsidenten des Bundesrates 
Herrn Ministerpräsidenten 
Dr. Reiner Haseloff 

Sehr geehrter Herr Bundesratspräsident,

als Anlage übersende ich Ihnen den Bericht der Bundesregierung über die Dynami-

sierung der Leistungen der Pflegeversicherung. Nach § 30 Absatz 1 Satz 1 und 4 

Elftes Buch Sozialgesetzbuch ist die Bundesregierung verpflichtet, alle drei Jahre, 

erneut im Jahr 2020, die Notwendigkeit und Höhe einer Anpassung der Leistungen 

der Pflegeversicherung zu prüfen und dem Bundestag und dem Bundesrat zu berich-

ten. 

Die Bundesregierung hat den Bericht in der Kabinettsitzung am 2. Dezember 2020 

beschlossen.

Mit freundlichen Grüßen 

Jens Spahn





Drucksache 750/20

Bericht der Bundesregierung über die Dynamisierung der Leistungen der Pflegeversiche-

rung

Nach § 30 Absatz 1 Satz 1 und 4 des Elften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XI) hat die Bundes-

regierung alle drei Jahre, erneut im Jahr 2020, den gesetzgebenden Körperschaften des Bun-

des einen Bericht über die Notwendigkeit und Höhe einer Anpassung der Leistungen der 

Pflegeversicherung vorzulegen.

Als ein Orientierungswert für die Anpassungsnotwendigkeit dient die kumulierte Preisent-

wicklung in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren; dabei ist sicherzustellen, dass 

der Anstieg der Leistungsbeträge nicht höher ausfällt als die Bruttolohnentwicklung im glei-

chen Zeitraum (§ 30 Absatz 1 Satz 2 SGB XI). Der kumulierte Anstieg des Verbraucherpreis-

indexes in den Jahren 2017 bis 2019 betrug 4,8 Prozent. Die Bruttolohn- und -gehaltssumme 

je abhängig beschäftigten Arbeitnehmer stieg im gleichen Zeitraum um 8,9 Prozent. Vor die-

sem Hintergrund erscheint aus Sicht der Bundesregierung ein Anstieg der Leistungsbeträge 

um 5 Prozent angemessen. Die Bundesregierung wird zeitnah über die Umsetzung der Dy-

namisierung entscheiden. 
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